
Stellungnahme(n) (Stand: 13.12.2016)

Sie betrachten: Bebauungsplan "Unternehmerpark Kottenforst" - Offenlage

Verfahrensschritt: Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

Zeitraum: 14.11.2016 - 14.12.2016

Behörde: Stadt Rheinbach, Fachbereich VI - SG 60.2 - Planung und Umwelt

Frist: 14.12.2016 

Stellungnahme: Erstellt von: Lars Kunze, am: 13.12.2016 , Aktenzeichen: -

Sehr geehrter Herr Wichert,

die Stadt Rheinbach nimmt zum Bebauungsplanverfahren Nr. 80 "Unternehmerpark Kottenforst" im
Rahmen der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 (2) BauGB wie folgt Stellung:

Die von der Stadt Rheinbach bereits in der Stellungnahme vom 18.11.2013 im Rahmen der frühzeitigen
Beteiligung der Behörden gem. 4 (1) BauGB geäußerte Sichtweise hinsichtlich der geplanten
Festsetzungen zur anteiligen Zulässigkeit von Einzelhandel mit zentren- und nahversorgungsrelevanten
Sortimenten wird auch in der vorgelegten Fassung des Entwurfs zum Bebauungsplan weiterhin
aufrechterhalten. Begrüßt wird jedoch die angeregte Herausnahme der Obergrenze für Verkaufsflächen
für Randsortimente mit bis zu 2.500 m². Gemäß den geplanten Festsetzungen der Pkt. 1.4.2, 1.4.3 und
1.4.5 ist Einzelhandel mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten grundsätzlich unter
bestimmten, wenn auch einschränkenden, Voraussetzungen dennoch weiterhin zulässig. Im Einzelnen:

Unter Punkt 1.4.2 wird eine quantitative Zuordnung der zentren- und nahversorgungsrelevanten
Randsortimente vorgenommen(prozentualer Ansatz). Aufgrund der nun gänzlich fehlenden anteiligen
orts- oder grundstücksbezogenen Obergrenze von Verkaufsflächen für zentren- und
nahversorgungsrelevante Randsortimente wird jedoch keine Verkaufsflächenobergrenze gewährleistet,
auf Grundlage derer eine abschließende Prüfung zur möglichen Beeinträchtigung der zentralen
Versorgungsbereiche benachbarter Kommunen erfolgen könnte. Zudem kann, wie bereits in der
vorhergehenden Stellungnahme aufgeführt, unabhängig davon weiterhin aufgrund des allgemeinen,
diesbezüglich nicht einschränkenden Festsetzungscharakters des Bebauungsplans eine
Einzelhandelsagglomeration nicht ausgeschlossen werden. Dies wiederum widerspricht den Vorgaben
der Landesplanung.

Unter Punkt 1.4.3 soll darüber hinaus weiterhin grundsätzlich großflächiger Einzelhandel ermöglicht
werden. Anzumerken ist hier das Änderungserfordernis zur Art der baulichen Nutzung im Falle einer
zielgerichteten Ansiedlungspolitik. Aufgrund der fehlenden Verkaufsflächenbestimmung bzw. -
deckelung kann auch hier zu einer möglichen Betroffenheit hinsichtlich der Beeinträchtigung der
zentralen Versorgungsbereiche benachbarter Kommunen im Rahmen der vorliegenden Unterlagen
keine Aussage getroffen werden. Zu begrüßen sind daher die aufrecht erhaltenen weitergehenden
Voraussetzungen unter Punkt 1.4.3 gemäß dessen die Großflächigkeit nur dann zugelassen werden
soll, wenn von dem ergänzenden Sortiment (Randsortiment) keine Beeinträchtigungen „auf die
wohnstandortnahe Versorgung der Bevölkerung und auf die zentralen Versorgungsbereiche der
Gemeinde und in anderen Gemeinden ausgehen“.

Diese hierdurch implizierte fachgerechte Untersuchung zu möglichen Auswirkungen von geplanten
Verkaufsflächen mit zentren- und nahversorgungsrelevaten Randsortimenten wäre, bezogen auf alle in
diesem Zusammenhang getroffenen Festsetzungen wünschenswert, da negative Auswirkungen von
Verkaufsflächen mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten (auch als Randsortiment) auf
die zentralen Versorgungsbereiche benachbarter Kommunen auch schon bei einem geringen Umfang
(siehe Pkt. 1.4.5, hier: 30 m²) grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden können.

Mit freundlichen Grüßen 

Lars Kunze

1 / 2

fwichert
Schreibmaschinentext
Anlage 7

fwichert
Schreibmaschinentext

fwichert
Schreibmaschinentext



Stadtverwaltung Rheinbach
Sachgebiet 60.2 - Planung und Umwelt -
Schweigelstraße 23
53359 Rheinbach

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -

2 / 2



























  
 
  
   
 

 

 
Bezirksregierung Köln, 50606 Köln 
 

 

Datum: 15. Dezember 2016 

Seite 1 von 2 

 

Aktenzeichen: 
53.6.2  

 
 

Auskunft erteilt: 

Herr Rupp 

 

guenter.rupp@bezreg-

koeln.nrw.de 

Zimmer: K 23  

Telefon: (0221) 147 - 4269 , 

Fax: (0221) 147 - 4168, 

 

Zeughausstraße 2-10, 

50667 Köln 

 

DB bis Köln Hbf,  

U-Bahn 3,4,5,16,18 

bis Appellhofplatz 

 

Besuchereingang (Hauptpforte): 

Zeughausstr. 8 

 

Telefonische Sprechzeiten: 

mo. - do.: 8:30 - 15:00 Uhr 

 

Besuchertag: 

donnerstags: 8:30 - 15:00 Uhr 

(weitere Termine nach Verein-

barung) 

 

Landeskasse Düsseldorf: 

Landesbank Hessen-Thüringen 

IBAN:  

DE34 3005 0000 0000 0965 60 

BIC: WELADEDDXXX 

Zahlungsavise bitte an zent-

ralebuchungsstelle@ 

brk.nrw.de 

Bezirksregierung Köln 

Hauptsitz: 

Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln 

Telefon: (0221) 147 – 0 

Fax: (0221) 147 - 3185 

USt-ID-Nr.: DE 812110859 

 

poststelle@brk.nrw.de 

www.bezreg-koeln.nrw.de 

Stadtverwaltung Meckenheim 
Postfach 1180 
53333 Meckenheim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offenlage des Bebauungsplanes Nr. 80 Unternehmerpar k Kotten-
forst 
 
Ihr Schreiben vom 11.11.2016 
 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

unter dem Punkt 2.2.2 der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 80 „Un-
ternehmerpark Kottenforst“ führen Sie aus, dass der durch eine textliche 
Festsetzung enthaltene Ausschluss von Anlagen, die einen Betriebsbe-
reich bilden, u.a. der Sicherheit der angrenzenden gewerblichen und 
sonstigen Bauflächen dient. Hierzu weise ich darauf hin, dass gewerbli-
che Bauflächen bzw. Gewerbegebiete nicht allgemein einen Schutzan-
spruch gegenüber diesen störfallrechtlich zu beurteilenden Anlagen aus-
lösen. Der nach § 50 BImSchG über das Trennungsgebot ausgeführte 
Schutzanspruch betrifft im Fall von Gewerbegebieten beispielsweise 
öffentlich zugängliche Nutzungen/Gebäude, die einen entsprechend ho-
hen Publikums- bzw. Kundenverkehr generieren. Nicht aber allgemein 
im Gewerbegebiet zulässige Betriebe. 

Zu der dazugehörigen textlichen Festsetzung nach 1.3.1 empfehle ich, 
lediglich die Ausschlussformulierung nach Satz 1 dort aufzunehmen. 
Der nachfolgende Satz mit der Abbildung der Gefahrstofftabelle nach 
dem Anhang 1 des KAS-18 Leitfadens kann nur erläuternden Charakter 
haben, führt aber meines Erachtens an dieser Stelle eher zu Missver-
ständnissen. 
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Bezirksregierung Köln 

Diese Gefahrstoffauflistung in der Tabelle nach dem Anhang 1 des 
KAS-18 Leitfadens ist keines Falls abschließend. Es werden lediglich 
beispielhaft einzelne Gefahrstoffe aufgeführt, die häufig in Anlagen, die 
einen Betriebsbereich bilden, anzutreffen sind. Diese Vorgehensweise 
der Kommission für Anlagensicherheit (KAS) ist in etwa an den Anhang 
1 des Ihnen bekannten Abstandserlasses NRW angelehnt. In der Liste 
nicht enthaltene Gefahrstoffe sind dementsprechend einer der jeweili-
gen Klassen I bis IV nach dem Leitfaden zuzuordnen. 

Aus diesem Grund empfehle ich, den Satz 2 der vg. Festsetzung, insbe-
sondere mit dem Verweis auf die Mengenschwellen in Spalte 4 der Ta-
belle über gefährliche Stoffe im Anhang 1 der Störfall-Verordnung (12. 
BImSchV), in die Begründung zum Bebauungsplan aufzunehmen oder 
eindeutig als Hinweis zu kennzeichnen. Die Abbildung der Gefahrstoff-
liste mit den Abstandszuweisungen nach dem Anhang 1 des KAS-18 
Leitfadens ist m. E. ohne weitere Erläuterungen an dieser Stelle nicht 
hilfreich. 

Abschließend weise ich noch darauf hin, dass seit Mitte 2015 die Se-
veso-III Richtlinie in nationales Recht hätte umgesetzt werden müssen. 
Das Bundes-Immissionsschutzgesetz wurde aktuell mit Datum vom 
06.12.2016 an diese Richtlinie angepasst. Die Umsetzung der EU-
Richtlinie in der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) wird in Kürze erwar-
tet.  

Hinsichtlich der Beurteilung des Bebauungsplanentwurfes zur Gliede-
rung nach dem Abstandserlass und zur Geräuschkontingentierung nach 
DIN 45 691 gehe ich davon aus, dass diese Belange vom Rhein-Sieg-
Kreis als untere Immissionsschutzbehörde wahrgenommen werden. 

Diese Stellungahme wurde hausintern mit meinem Dezernat 52 (Abfall-
wirtschaft) abgestimmt und gilt diesbezüglich gleichermaßen für Abfall-
behandlungsanlagen, die dem Störfallrecht unterliegen.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. Rupp 
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